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V

Vorwort

Die Verordnung (EU) 2024/2847 des europäischen Parlamentes und des
Rates vom 23.Oktober 2024 über horizontale Cybersicherheitsanforderungen für
Produkte mit digitalen Elementen und zur Änderung der Verordnungen (EU)
Nr. 168/2013 und (EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2020/1828 (kurz:
Cyberresilienz-Verordnung oder: Cyber Resilience Act, CRA) wurde am 20.No-
vember 2024 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Sie fügt sich in
eine Reihe von Rechtsakten im Bereich der Produkt- und Cybersicherheit: von
der Funkanlagenrichtlinie über die NIS-2-RL, die KI-VO und die EU-Maschi-
nenverordnung bis zur sektoralen Cybersicherheitsregulierung durch die Medizin-
produkte-Richtlinie, DORA oder die Verordnung über die Genehmigung und
Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen
(um nur einige zu nennen).

Dass diese neue horizontale Regulierung nicht überall begeistert aufgenommen
wird, von manchen gar eine hiermit verbundene Rechtsunsicherheit beklagt wird,
soll vorliegend nicht verschwiegen werden. Und doch möchten wir betonen, dass
die Intention dahinter – insbesondere im Hinblick auf Schutzmechanismen gegen-
über neuen, spezifischen Gefährdungslagen sowie Verbraucherbelangen in zuneh-
mend digitalisierten und vernetzten Umgebungen – von hoher Bedeutung ist.
Wenn aber die Normen selbst nicht oder kaum verständlich sind, schlägt die Stunde
der Gesetzeskommentare. Einen solchen legen wir hiermit mit einem Team fach-
lich ausgewiesener Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Anwaltschaft, Wirt-
schaft und Verwaltung vor. Wir möchten damit zur Auslegung dieses wichtigen
Regelwerks beitragen. Die praktische Bedeutung des CRA darf nicht unterschätzt
werden. Viele Geschäftsmodelle in Bezug auf „Produkte mit digitalen Elementen“
sind an die neuen Hersteller- und Vertreiberpflichten anzupassen.

Die Herausgeber danken an dieser Stelle ganz besonders Frau Pauline Fellen-
berg, Geschäftsführerin der Forschungsstelle Mobilitätsrecht an der TU Braun-
schweig. Sie hatte neben ihrer eigenen Autorenschaft die Gesamtredaktion aller
Manuskripte inne. Ihre fachliche Expertise und Ihr Blick auf den gesamten Kom-
mentar haben zum Gelingen eines konsistenten Gesamtwerks beigetragen. Auf
Seiten des Verlages danken wir Frau Elisabeth Becker und Herrn Dr. Rolf-Georg
Müller, der tragischerweise kurz vor Fertigstellung dieses Werks verstorben ist, für
die umsichtige Betreuung und Lektorierung dieses Kommentars.

Last but not least danken wir natürlich allen Autorinnen und Autoren für die
schnelle, vorausschauende und gründliche Kommentierung dieses Werks, bei dem
lange Zeit gar nicht feststand, mit welchem genauen Wortlaut dieser im Amtsblatt
veröffentlicht wird. Vor diesemHintergrund sind wir sehr glücklich, den Kommen-
tar recht bald nach der Veröffentlichung vorlegen zu können.

München und Braunschweig, 25. Februar 2025
Dirk Heckmann Anne Paschke
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